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Einleitung 

Der Anstifter wird gleich dem Täter bestraft (§ 26 StGB); die Strafe des 
Gehilfen ist dagegen - obligatorisch - zu mildern (§ 27 Abs. 2 Satz 2 StGB). 
Ist die versuchte Anstiftung mit Strafe bedroht, falls es sich um ein Verbrechen 
handelt, so bleibt die versuchte Beihilfe immer straflos. 

Von den Rechtsfolgen her gesehen ist also die Abgrenzung von Anstiftung 
und Beihilfe ebenso bedeutsam wie die von Täterschaft und Teilnahme. Gehört 
die Bestimmung des Täterbegriffs zu den am meisten diskutierten Problemen 
der Dogmatik, so sucht man eine Monographie, die sich mit der Abgrenzung 
von Anstiftung und Beihilfe umfassend auseinandersetzt, bislang vergeblich. Bis 
zu einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs aus dem Jahre 1967 (BGHSt 19, 
S.399 ff.) findet sich sogar neben einigen kurzen Bemerkungen in einem Teil 
der Kommentare und Lehrbücher überhaupt keine Abhandlung, die sich dieser 
Problematik widmet. 

Ausgangspunkt für die Beantwortung der Frage, wie Anstiftung und Beihilfe 
voneinander abzugrenzen sind, ist der Grundsatz, daß der Täter nicht mehr an-
gestiftet werden kann, wenn und soweit er vor der Beeinflussung durch den 
Teilnehmer bereits tatentschlossen (omnimodo facturus) war. Unter dieser Vor-
aussetzung kann nur (psychische) Beihilfe vorliegen. 

Spaltet man den Tatentsrhluß des Täters in seine voluntative und in seine 
intellektuelle Seite auf, so lassen sich drei Problembereiche unterscheiden: 

1. Wo verläuft die Grenze zwischen dem Hervorrufen des Willens zur Tat und 
dem Bestärken eines schon vorhandenen Willens? 

2. Wie konkret müssen die Vorstellungen des Täters vom zukünftigen Tatge-
schehen sein, damit ein Hinzuftigen von weiteren Einzelheiten den Entschluß 
nicht hervorruft, sondern nur ergänzt? 

3. Welche Elemente der schon vorhandenen Tatplanung eines omnimodo factu-
rus dürfen verändert werden, ohne daß ein neuer Tatentschluß hervorgeru-
fen, daß vielmehr der alte nur modifiziert wird? 

Entsprechend dem Anlaß der angeführten Entscheidung des Bundesgerichts-
hofes befassen sich die Darstellungen in der Literatur fast ausschließlich mit 
dem dritten Problembereich, allerdings zumeist auf Teilaspekte beschränkt. 
Dagegen wird den anderen Fragen so gut wie keine Aufmerksamkeit geschenkt. 
Noch weniger wird der Blick darauf gerichtet, ob sich zwischen den Problemen 
aus übergeordneten Gesichtspunkten heraus Verbindungslinien ergeben. 
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Auch die vorliegende Untersuchung befaßt sich nicht mit der Abgrenzung 
von Anstiftung und Beihilfe insgesamt, sondern nur mit den unter 2. und 3. 
aufgeworfenen Fragen. Damit soll versucht werden, für die intellektuelle Kom-
ponente des Täterentschlusses eine übergreifende Lösung zu finden. Die volun-
tative Komponente bleibt ausgeklammert, scheint es doch so zu sein, daß hier 
dogmatische Erwägungen zur Lösung wenig beitragen, daß es sich überwiegend 
um eine Sachverhaltsfrage handelt. Dies bedarf jedoch noch weiterer Klärung. 

Der Struktur des Diskussionsstandes entsprechend soll mit Frage 3., der Um-
stimmungsproblematik, begonnen werden (1. Abschnitt). Hierbei wird sich 
erweisen, daß eine fundierte Lösung ohne gleichzeitige Beantwortung der Frage 
2. (2. Abschnitt) nicht möglich ist. Auf der so gewonnenen Basis soll anschlie-
ßend die Abgrenzung von Anstiftung und Beihilfe einer neuartigen Lösung zu-
ge fuhrt werden. 

Angesichts der zum Teil sehr knappen Äußerungen in Literatur und Recht-
sprechung kann sich die Diskussion des Meinungsstandes nicht darin erschöp-
fen, die entsprechenden Passagen zu referieren und entweder als unvollständig, 
mithin wenig aussagekräftig, abzutun, oder aber eine bestimmte Interpretation 
als allein zutreffend zu unterstellen. Kann eine Äußerung in verschiedener 
Wei~e verstanden werden, so sollen vielmehr die einzelnen Möglichkeiten dar-
gestellt und auf ihre Konsequenzen hin überprüft werden. Es ist also möglich, 
daß einem Autor Ansichten zugesprochen werden, die er seinem eigenen Ver-
ständnis nach nicht vertritt. Das ist aber prinzipiell kein Schaden, da auf diese 
Weise die möglichen und nicht nur die tatsächlich vertretenen Meinungen in 
den Diskussionsstand einbezogen werden. Damit verbreitert sich das Untersu-
chungsfeld. 

An einigen Punkten der folgenden Untersuchung wird auf logische, sprach-
und wissenschaftstheoretische Fragen eingegangen werden. In dem Dilemma, 
hierbei zwischen zwei verschiedenen gleichermaßen möglichen Ansätzen wäh-
len zu müssen, fiel die Entscheidung, keine Arbeit mit dem Titel "Ausgewählte 
Probleme der Logik, Semantik und Hermeneutik am Beispiel der Abgrenzung 
von Anstiftung und Beihilfe" zu schreiben. 

Auf die entsprechenden Fragen wird daher nur im unbedingt notwendigen 
Umfang eingegangen werden. Der an diesen Fragen interessierte Leser wird die 
Ausfuhrungen vielfach als zu kurz empfinden und insbesondere ein Eingehen 
auf den Streitstand vermissen. 

Andere Leser werden sie als zu ausfuhrlich oder gar überflüssig ansehen. Es 
erscheint jedoch als Gebot intellektueller Redlichkeit, wenigstens die Prämis-
sen der Argumentation auch fur den in diesen Fragen nicht bewanderten Leser 
darzulegen. Anspruch auf Originalität wird fur diese Passagen nicht erhoben. 



Erster Abschnitt 

Der Meinungsstand zum Problem der Umstimmung 

A. Einführung in die Problemstellung 

Wer den Entschluß eines anderen zu dessen rechtswidriger Haupttat hervor-
ruft, wird wegen Anstiftung bestraft (§ 26 StGB). Daraus kann jedoch nicht 
- e contrario - gefolgert werden, daß der bereits tatentschlossene Haupttäter 
in keinem Fall. mehr angestiftet werden könne, daß also der Ratgeber des 
omnimodo facturus immer nur (psychische) Beihilfe begehe. Das zeigt bereits 
ein einfaches Beispiel. 

Der Berufsverbrecher A will im Auftrage des B am 06.05.1976 ein Gemälde 
des X stehlen. C überredet ihn, statt dessen - für eine beträchtliche Geld-
summe - C's Ehefrau zu vergiften. 

C hat zum Mord angestiftet, nicht etwa nur Beihilfe geleistet. Denn zu die-
ser Tat war A vor der Einwirkung des C nicht entschlossen. Kein Element des 
ursprünglichen Entschlusses findet sich im Mordentschluß wieder, außer der 
(allgemeinen) Bereitschaft, an einem bestimmten Tag (irgend-) ein Delikt zu 
begehen. Dieser Umstand vermag jedoch nicht die Strafbarkeit wegen Anstif-
tung auszuschließen. Hätte nämlich vor der Einwirkung des C nur diese allge-
meine Bereitschaft vorgelegen, ohne auf ein bestimmtes Delikt konkretisiert 
zu sein, so handelte es sich unstreitig l um Anstiftung. Der Wille, irgendein Ver-
brechen zu begehen, ist noch kein Entschluß im Sinne des § 26 StGB. Der Ent-
schluß kann demnach noch hervorgerufen werden. 

Genausowenig kann aber gefolgert werden, daß jede Modifikation des ur-
sprünglichen Entschlusses deswegen Anstiftung sei, weil der Ratgeber in diesem 
Fall (mit-) ursächlich für den konkreten endgültigen Tatentschluß geworden ist. 
Damit würde nämlich die psychische Beihilfe auf die emotionale Bestärkung 
des bereits Tatentschlossenen reduziert. Beihilfe durch Rat wäre undenkbar. 
Das aber widerspräche dem Gesetz, das den § 48 a.F. StGB, der diese Form 
der Beihilfe ausdrücklich vorsah, insoweit nicht ändern wollte2. Eine Verschie-
bung der Grenze zwischen Anstiftung und Beihilfe war nicht beabsichtigt. 

1 Vgl. an dieser Stelle statt allerSchönke / Schröder / Cramer § 26 RdNr.5 rn.w. Nachw. 
2 Allg. Ansicht. Vgl. z.B. Dreher § 27 RdNr. 7; Jescheck, AT, S. 563; Lackner § 27 

Anrn. 3; Samson in SK § 27 RdNr. 11; Schönke / Schröder / Cramer § 27 RdNr. 2. 
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